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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Lanbesteil Oldenburg.

Hill . Band. (Ausgegeben den4. Janr. 1923.) 1. Stück.

Inh alt:
Nr . 1. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 27 . Dezember

1922 zur Abänderung der Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums , betreffend den Verkehr mit verflüssigten und
verdichteten Gasen , vom 29 . Juni 1921.

Nr . 2. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 27 . Dezember
1922 zur Abänderung der Bekanntmachung des Staats-
ministerinms , betreffend Einrichtung und Betrieb von Dampf¬
fässern, vom 29 . Juni 1921.

Nr . 3. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 28 . Dezember
1922 , betreffend Abänderung der Bekanntmachung vom 1. De¬
zember 1900 über den Tarif zur Berechnung der Gebühren
für Kartierungs -, Vermessungs - und Katasterabschätzungsarbeiten
usw . in der Fassung vom 1. Mai 1920 und 28 . Februar 1906.

Nr. 1.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Abänderung der Be¬

kanntmachung des Staatsministeriums, betreffend den Verkehr mit
verflüssigten und verdichteten Gasen, vom 29. Juni 1921.

Oldenburg, den 27. Dezember 1922.

Die infolge der Teuerungsverhältnisfe immer weiter
ansteigenden Kosten der Verwaltung machen eine Erhöhung



der festgesetzten Gebühren für die Prüfung und Abnahme
der Behälter erforderlich . Die Absätze L und 0 und
der nachfolgende Absatz der Anlage 1 zur Bekanntmachung
des Staatsministeriums vom 29 . Juni 1921 , betreffend den
Verkehr mit verflüssigten und verdichteten Gasen , werden
daher wie folgt abgeändert:

Gebührenordnung

zur Bekanntmachung, betreffend den Verkehr mit ver¬
flüssigten und verdichteten Gase».

Gebührensatz

Prüfung des Baustoffs neuer
Behälter.

1 . Für die Ausführung einer Zerreißprobe nebst
Ermittelung der Wandstärke , sowie erforder¬
lichenfalls einer Biegeprobe . 900 .—

2 . Für jede weitere vollständige Prüfung nach
Ziffer 1 oder einen zu wiederholenden Teil
derselben . . 450 .—

L . Abnahme neuer Behälter.

Für die Druckprobe einschließlich der Ver¬
wiegung der Behälter , der Ermittelung des Fas-
sungsraums oder des zulässigen Höchstgewichts
der Füllung

1 . von Behältern mit einem 40 1 nicht über¬
steigenden Inhalt:

a ) bei einer Zahl bis zu 20 Behältern . . 1500 .—

d ) für jedes weitere Stück über 20 bis zu
70 Behältern , für das Stück mehr . . 60 .—



Gebührensatz

o) für jedes weitere Stück über 70 bis zu
120 Behältern , für das Stück mehr . . 37 .50

ä ) für jedes weitere Stück über 120 Behälter 22 .50

2 . von Behältern mit einem 40 1 übersteigerden
Inhalt:

a ) wenn der Gesamtinhalt der zu prüfenden
Behälter bis zu 1000 I beträgt . . . 1500 .—

b ) für jedes weitere Liter Inhalt mehr . . 1 .50
mit der Maßnahme , daß für ein einzelnes
Gefäß der Höchstbetrag der Prüfungsge¬
bühren ^ 7500 .— nicht übersteigen darf.

0 . Regelmäßig wiederkehrende Unter¬
suchungen.

Für die Druckprobe einschließlich herausgrei¬
fender Verwiegung , Ermittelung des Fasfungs-
raums oder des zulässigen Höchstgewichts der
Füllung

1 . von Behältern mit einem 40 1 nicht über¬
steigenden Inhalt:

a ) bei einer Zahl bis zu 20 Behältern . . 1500 .—

b ) für jedes weitere Stück über 20 bis zu
70 Behältern , für das Stück mehr . . 30 .—

o) für jedes weitere Stück über 70 Behälter,
für das Stück mehr . 22 .50

2 . von Behältern mit einem 40 1 übersteigenden
Inhalte werden Gebühren nach L 2 erhoben.

Die mehrfache Erhebung der Grundgebühr von ^ 1500 .—
fällt weg , wenn die Prüfungsgebühren an einem Tage bei
demselben Besitzer und an demselben Prüfungsorte bei einer
Inanspruchnahme des Sachverständigen bis zu 5 Stunden
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(einschließlich des Reisewegs ) den Betrag von ^ 4500 . — ,
bei einer darüber hinausgehenden Inanspruchnahme den
Betrag von ^ 7500 .— übersteigen.

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 21 . Sep¬
tember 1922 in Kraft.

Oldenburg , den 27 . Dezember 1922.

Ministerium der soziale» Fürsorge.
Meyer.

Nr. 2.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Abänderung der Bekannt¬

machung des Staatsministerinms , betreffend Einrichtung und Be¬
trieb von Dampffässern , vom 29 . Juni 1921.

Oldenburg , den 27 . Dezember 1922.

Die infolge der Teuerungsverhältnisse immer weiter
ansteigenden Kosten der Verwaltung machen eine Erhöhung
der festgesetzten Gebühren für die Dampffaß - Uutersuchungen
erforderlich . Die Absätze 7̂ , L und 0 1 der Gebühren¬
ordnung zu der Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 29 . Juni 1921 , betreffend Einrichtung und Betrieb
von Dampffässern , werden daher wie folgt abgeändert:
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Gebührenordnung
zu der

Bekanntmachung , betreffend die Einrichtung und den Betrieb
von Dampffäffern.

I

Angabe des Prüfungsgeschäfts

il

Gebühren¬
satz

für das
erste

Dampf¬
saß

III
Gebührensatz

für jedes folgende,
an demselben

Tage untersuchte
Dampfsaß des¬

selben Betriebes,
oder der in dem

nämlichen
Gemeinde- oder
Gutsbezirl be¬

lesenen Betriebe
desselben Be¬

sitzers

Untersuchung neuer oder neu aufzu -.
stellender Damffässer.

1. Für die Prüfung der Bauart und die
erste Wasserdruckprobe. 4000 2000

2. Für die Abnahmeprüfung . . . . 4000 2000
3. Für die Abnahmeprüfung , verbunden mit

derBauprüfung und der ersten Druckprobe 6000 4000

L . Regelmäßig wiederkehrende
Untersuchungen.

1. Für die regelmäßige innere Untersuchung 3000 2000
2. Für die regelmäßige Wasserdruckprobe

oder solche nach § 16III . . . . . 3000 2000
3. Für die regelmäßige innere Untersuchung,

verbunden mit der Wasserdruckprobe 5000 4000

0 . Sonstige Bestimmungen.
1. Für Druckproben nach Hauptausbesse¬

rungen oder Untersuchungen auf Antrag 4000 2000
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Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Ok¬
tober 1922 in Kraft.

Oldenburg , den 27 . Dezember 1922.

Ministerium der sozialen Fürsorge.
Meyer.

Nr. 3.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung der

Bekanntmachung vom I . Dezember 1900 über den Tarif zur
Berechnung der Gebühren für Kartierungs - , Bermesfungs - und
Katasterabschätzungsarbeiten ufw . in der Fassung vom 1 . Mai 1920
und 28 . Februar 1906.

Oldenburg , den 28 . Dezember 1922.

An die Stelle der Bekanntmachungen vom 1 . Mai
1920 und 28 . Februar 1906 , betreffend Abänderung der
Bekanntmachung vom 1. Dezember 1900 über den Tarif
zur Berechnung der Gebühren über Kartierungs - , Ver-
messungs - und Katasterabschätzungsarbeiten usw . treten die
folgenden Bestimmungen:

Die Sätze des durch die Bekanntmachung vom 1 . De¬
zember 1900 festgestellten Tarifs werden rückwirkend vom
1 . April 1922 ab bis weiter erhöht und zwar:

zu I , IV und V auf den fünfzigfachen Betrag,
zu II und III Ziffer 16 auf den einhunderlfünfzig¬

fachen Betrag.

Die Ziffer III , 15 erhält folgende Fassung:

Bei Verkoppelungen , bei Regulierung von Gemeinheits¬
und Markengrenzen und bei Gemeinheits - und Marken-



teilungen sind den Interessenten nur die Tage - und Fracht¬

gelder , die Reise - und Transportkosten und die sonstigen
baren Auslagen in Rechnung zu stellen.

Oldenburg , den 28 . Dezember 1922.

Ministerium der Finanzen.
Driver.
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